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Bericht 

des Ausschusses für Land- und. Forstwirtschaft 

iiber den Antr~g (152lA) der Abgeordneten 
Deutschmann, pfeifer, Hintennayer und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Marktordnungsgesetz 1985 geändert 

Wird (Marktordnungs gesetz-Novelle 1985) 

Die Abgeordneten Deutschmann, Pfeifer, Hin­
termayer und Genossen haben den gegenständli­
chen Initiativantrag am 26. Juni 1985 im National­
rat eingebracht. 

Der Ausschuß für Lancl- und Forstwirtschaft hat 
den gegenständlichen Initiativantrag in seiner Sit­
zung vom 26.Juni 1985 in Verhandlung genom­
men. 

An der Debatte beteiligten sich die Abgeordne­
ten Türtscher, Dkfm. Gorton, Keller, 
P fe i f e r, 0 e rf I e r, Hin t e r m a y e r, Dipl:­
Ing. Dr. Leitner, Lafer, Helmut Wolf, 
Hubert Hub e r, Rem p I bau e r sowie der Aus­
schußobmann Abgeordneter D e u t s c h man n 
und der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft Dipl.-Ing. Hai den. Weiters brachten die 
Abgeordneten Pfeifer, Deutschmann und 
. Hin t e r m a y e r einen gemeinsamen Abände­
rungsantrag zu Art. 11 Z 3 des im gegenständlichen 
Initiativantrag enthaltenen Gesetzentwurfes ein. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativantrag 
enthaltene Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
des vorgenannten Abänderup.gsantrages einstimmig 
angenommen. 

Zum angeschlossenen Gesetzentwurf hält der 
Ausschuß für Land- und Forstwinschaft allgemein 
fest: 

Im Frühjahr 1985 zeichnete sich ein ständig stei­
gender Finanzierungsbedarf für die Absatzverwer­
tung der Milchüberschüsse, der aus Absattförde­
rungsbeiträgen der Milcherzeuger sowie aus Mit­
teln des Budgets ~ufzubringen ist, ab. Mangels 
Finanzierungsaufkommens des zusätzlichen 
Absatzförderungsbeitrages entstand eme Immer 

größer werdende Finanzierungsbelastung des allge­
meinen Absatzförderungsbeitrages. Die Ursachen 
für diese Entwicklung lagen im rückläufigen 
Inlandsabsatz und nicht zuletzt darin, daß seit Ein­
führung d~s Richtmengensystems im Mai-ktord­
nungsgesetz durch verschiedene Maßnahmen -
insbesondere durch verschiedene Härtefallrunden, 
die Befreiung von Almmilchlieferungen vom 
zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag, die jederzei­
tige Liefermöglichkeit als Neubeginner - mehr 

.Einzelrichtmengen an die milcherzeugenden 
Betriebe verteilt wurden, aJs an Gesamtrichtmenge 
zur Verfügung steht. Die Gesamtrichtmenge ist 
eine durch Verordnung festzulegende Größe, die 
derzeit mit einem den Inlandsbedarf um 21 % über­
steigenden Satz festgelegt wurde. Nach Berechnun­
gen des Milchwirtschaftsfonds beträgt der Über­
hang an verteilten Richtmengen gegenüber der 
Gesamtrichtmenge derzeit knapp 100000 Tonnen 
Milchmenge. 

Ziel der Marktordnungsge·setz-NoveUe ·1985 ist 
die Stillegung von höchstens 100000 Tonnen Lie­
ferkapazität der milcherzeugenden Betriebe, wobei 
diesen eine Prämie für die Aufgabe ihrer Einzel­
richtmenge gewährt wird. Die Prämie ist in zehn 
-gleichen Jahresraten an die milcherzeugenden 
Betriebe zu überweisen. Die Ablöse yon Einzel­
richtmengen durch staatlich gewährte Prämien 
wurde auch bereits im Ausland (insbesondere in der 
Bundesrepublik Deutschland und in Belgien) 
erfolgreich prak,tiziert und führte zu einer raschen 
und wirksamen Rücknahme von Mil,ehmengen. 

Durch die geplante Maßnahme soll eine umge­
hende und spürbare Entlastung der Finanzierung 
der Exportüberschüsse erreicht werden. Hiefür ist 
jedoch erforderlich, daß im Rahmen von begleiten­
den Maßnahmen alle Möglichkeiten der Auswei­
tung der Milchanlieferung außerhalb der zugeteil­
ten und über die Gesamtrichtmenge hinausgehen­
den Einzelrichtmengen eingeschränkt werden. Zu 
diesem Zweck muß insbesondere die AImmilchre­
gelung und die Neulieferantenregelung des MOG 
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einer Änderung zugeführt werden. Bezüglich der 
Almmilchregelung wurden Sanktionen gegen die 
Nichteinhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen 
sowie ein genaueres Meldesystem eingeführt. Die 
Neulieferanten sollen nur noch dann eine Zutei­
lung erhalten, wenn eine entsprechende Menge an 
freigewordenen Richtmengen für die Zuteilung an 
Neulieferanten zur Verfügung steht. Für Neuliefe-

. ranten, die vor dem 1. Juli 1985 zu liefern beginnen 
konnten, sowie für jene, die zwischen dem 1. Juli 
1983 und dem 1. Juli 1985 ihre Einzelrichtmenge 
verloren haben, wurde eine entsprechende Über­
gangsbestimmung vorgesehen. 

Die Milchlieferverzichtsprämie wird für folgende 
Zwecke gewährt: 

1. Aufgabe der bisherigen Einzelrichtmenge des 
milcherzeugenden Betriebes, 

2. Einstellung jegiicher Milcherzeugung und 
Milchlieferung durch den bisher milcherzeu­
genden Betrieb (= Milchlieferverzicht). 

Die Milchlieferverzichtsprämienaktion wird 
jährliche Kosten für die Dauer von zehn Jahren 
von zirka 100 Millionen Schilling, insgesamt somit 
zirka 1 Milliarde Schilling verursachen. Angesichts 
der internationalen Entwicklung auf den Milchex­
portmärkten (stagnierende oder sinkende Preise für 
Milchprodukte) sowie des österreichischen Preisni­
veaus für diese Produkte wird die Milchlieferver­
ziehtsprämienaktion eine wesentliche Entlastung 
für die Exportfinanzierung, die eine Entlastung von 
zirka 10 g für den allgemeinen Absatzförderungs­
beitrag bedeutet, mit sich bringen. 

Zu einzelnen Bestimmungen des angeschlosse­
nen Gesetzentwurfes stellte der Ausschuß für 
Land- und Forstwiqschaft folgendes fest: 

Zu Art. 11 Z 3: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß bei außerge­
wÖ~IllichenWitterungsverhältnissen - zB bei 
plötzlichem Schneefall oder extremer Trockenheit 
- ausnahmsweise Futter in einem Zur vorüberge-· 
henden Versorgung der Milchkühe notwendigen 
Ausmaß auf die Alm geführt werden darf. Hinsicht­
lich der, gesetzlich vorgesehenen Höchstdauer für 
die Alpperiode wird festgestellt, daß nur innerhalb 
dieses Zeitraumes die Lieferung von Milch und 

Windsteig 

Berichterstatter 

Erzeugnissen aus Milch der Begünstigung gemäß 
§ 71 Abs. 3 unterliegt. Werden während einer Alp­
periode mehrere Almen von Milchkühen derselben 
Milcherzeuger bestoßen, ist fUr die Berechnung der' 
Alpperiode der Beginn der Milchanlieferung von 
der ersten während der Alpperiode bestoßenen Alm 
maßgeblich. 

Zu Art. III Abs. 4: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß jene Betriebe, 
die Mutterkuhhaltung betreiben wollen, sich 
grundsätzlich an der entsprechenden Förderungs­
aktion im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 
des Bundes beteiligen. Es ist jedoch jenen Milcher­
zeugern, die sich an der Milchlieferverzichtsprä­
mienaktion beteiligen, unbenommen, weiterhin 
Milch in ihren Betrieben ausschließlich für die Ver­
fütterung an Kälber zu gewinnen. und verwenden. 
Die Anzahl der Milchkühe, die für diese Zw~cke 
weiterhin im durch Milchlieferverzicht gebundenen 
Betrieb gehalten werden, muß zur Anzahl der Käl­
ber, für die die Milch als Futterbasis dient, ange­
messen sein. Jegliche andere Form der Milchgewin­
nung und -verwendung ist für die an der Milchlie­
ferverzichtsprämienaktion teilnehmenden Milcher­
zeuger nicht gestattet. 

Zu Art. III Abs. 7: 

Im Gesetz wird ausdrücklich normiert, daß die 
Milchlieferverzichtspräniie kein Entgelt im Sinne· 
des Umsatzsteuergesetzes 1972 ist und somit beim 
Empfänger nicht der Umsatzsteuer unterliegt. 

Der Ausschuß geht davon aus, daß die Milchlie­
ferverzichtsprämie zu den Einkünften aus Land­
und Forstwirtschaft gehört. Bei Land- und Forst­
wirten, die den Gewinn nach Durchschnittssätzen 
ermitteln (pauschalierte Land- und Forstwirte), 
sind diese Einkünfte mit den Durchschnittssätzen 
abgegolten. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e -
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die verfas- /. 
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1985 06 26 

Deutschmann 

Oblllann 
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Bundesgesetz vom xxxxxxxx, mit dem 
das Marktordnungsgesetz 1985 geändert wird 

(Marktordnungs gesetz-Novelle 1985) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

. Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebudg von Vorschrif­
ten, wie sie in den Art. n und IV des vorliegenden 
Bundesgesetzes enthalten sind, sowie deren V 011-
ziehung sind bis zum Ablauf des 30. Juni 1988 auch 
in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer 
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 etwas anderes vorsieht. Die in diesen V or­
schriften geregelten Angelegenheiten können 
unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden. 

(2) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif­
ten, wie sie im Art. 111 des vorliegenden Bundesge­
setzes enthalten sind, sowie deren Vollziehung sind 
bis zum Außerkrafttreten gemäß Art. III Abs. 14 in 
der Fassung dieses Bundesgesetzes, spätestens bis 
zum Ablauf des 30. Juni 1996 auch in den Belangen 
Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfas­
sungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes 
vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten 
Angelegenheiten können unmittelbar von Bundes­
'behörden versehen werden. 

Artikeln 

Das Marktordnungsgesetz 1985, BGBI. Nr. 210, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 16 Abs. 5 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Sie haben von jedem Milchlieferanten ihres Ein­
zugsge.bietes, der Milch und Erzeugnisse aus Milch 
unmittelbar an .verbraucher abgibt, mindestens ein­
mal jährlich eine schriftliche Erklärung über das 
Ausmaß der unmittelbaren Abgabe im Sinne des 
Abs. 1 einzuholen." 

2. § 55 sind folgende neue Abs. 5 und 6 anzufü­
gen: 

, ,,(5) Jede der 'in § 54 Abs. 3 genannten Stellen ist 
berechtigt, zu den Sitzungen der Organe der Fonds , 
fachkundige Personen heranzuziehen. Für höch­
stens drei fa,chkundige Personen je gemäß § 54 
Abs. 3 entsendender Stelle gilt Abs. 2 sinngemä.ß. 

(6) Der Milchwirtschaftsfonds ist berechtigt, zur 
Vorbereitung von Entscheidungen über Anträge 
gemäß § 73 Abs. 4 Regionalkommissionen einzu­
setzen. Die Regionalkommission besteht aus je 
einem Mitglied oder Ersatzmitglied, das von den in 

. § 54' Abs. 3 genannten Stellen namhaft zu machen 
ist. Zur Unterstützung bei der Besorgung ihrer 
Geschä.fte kann der Regionalkommission ein 
Bediensteter des Milchwirtschaftsfonds beigesteIlt 
werden. Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Regio­
nalkommission erhalten als pauschale Abgeltung 
für alle Aufwendungen einschließlich Reisegebüh­
ren für eine T~cigkeit bis zu vier Stunden pro Tag' 
eine Gebühr in Höhe des jeweiligen . höchsten 
Tagesgeldsatzes gemäß § 26 Z 7 lit. b des Einkom­
mensteuergesetzes 1972, für eine Tätigkeit von 
mehr als vier Stunden pro Tag eine Gebühr in dop­
pelter Höhe." 

3. § 71 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag ist 
nicht zu entrichten für Milch und Erzeugnisse aus 
Milch, die auf einer Alm und auf der Futtergru~d­
lage dieser Alm erzeugt werden. Ein allgemeiner 
Absatzförderungsbeitrag ist ferner nicht zu entrich­
ten für Butter, die auf Almen erzeugt wird und für 
die von derselben Alm eine entsprechende Menge 
an Kä.se übernommen ~ird. Als Almen gelten 
Grünlandflä.chen, 

1. die infolge ihrer Höhenlage und klimatischen 
Verhä.ltnisse nur im Sommer und getrennt 
von de~ Heimgüternder auf ihnen gehaltenen 
Milchkühe bewirtschaftet werden und 

2. von denen die Lieferung von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch unmittelbar an den 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb oder 
eine Sammelstelle erfolgt oder Milch und 
Erzeugnisse aus Milch unmittelbar an Ver­
braucher abgegeben werden. 

2 
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4 686 der Beilagen 

Der Zeitraum der Lieferung von Milch und 
Erzeugnissen aus' Milch einschließlich deren 
Abgabe unmittelbar an Verbraucher darf während 
einer Alpperiode 120 Tage nicht überschreiten. 
Verfügungsberechtigte über Almen mit Milchkuh­
haltung haben Beginn und Ende der Alpperiode, 
die auf der Alm vorhandene Futterfläche und die 
Anzahl der aufgetriebenen Milchkühe, gegliedert 
nach deren Eigentümern; mittels eines vom Milch­
wirtschaftsfonds aufzulegenden Formblattes dem 
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb zu melden, der eine Durchschrift dieser Mel­
dung an den Milchwirtschaftsfonds weiterzuleiten 
hat." 

4. § 71 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 

,,(5) Der Fonds hat milcherzeugenden Betrieben 
die Begünstigungen, die sich aus Abs. 3 ergeben, 
für die Dauer von drei Wirtschaftsjahren durch 
Bescheid zu entziehen, wenn 

1. Milch und Erzeugnisse aus Milch, die gemäß 
Abs. 3 unmittelbar an den Bearbeitungs- und 
Verarbeitungs betrieb geliefert oder an eine 
Sammelstelle gebracht oder unmittelbar an 
Verbraucher abgegeben werden, nicht oder 
nicht zur Gänze auf einer Alm oder nicht auf 
der Futtergrundlage dieser Alm erzeugt wur­
den, 

2. Milch und Erzeugnisse aus Milch von einer 
Alm vor dem gemeldeten Beginn oder nach 
dem gemeldeten Ende der Alpperiode oder 
über den für die Alpperiode höchstzulässigen 
Zeitraum von 110 Tagen hinaus geliefert oder 
unmittelbar an Verbraucher abgegeben wer­
den, 

3. Milch oder Erzeugnisse aus Milch von einer 
Alm ohne Meldung gemäß Abs. 3 letzter Satz 
geliefert oder abgegeben werden oder die 
Meldung des Verfügungsberechtigten unrich­
tige oder unvollständige Angaben enthält." 

5. § 73 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten: 

"Der mit Beginn eines Wirtschaftsjahres nicht 
durch Einzelrichtmengen gebundene Anteil der 
jeweiligen Gesamtrichtmenge ist - ohne Berück­
sichtigung der nach dem 1. Mai erworbenen Ein­
zelrichtmengen - abzüglich der Summe der 
gemäß § 75 Abs. 1 zuzuerkennenden Einzelricht­
mengen vom Milchwirtschaftsfonds neu zu vertei­
len." 

6. § 75 Abs. 1 bis 3 haben zu lauten: 

,,(1) Der geschäftsführende Ausschuß des Milch­
wirtschaftsfonds kann Einzelrichtmengen im 
Gesamtausmaß von höchstens 20 vH des mit 
Beginn eines Wirtschaftsjahres nicht durch Einzel­
richtmengen gebundenen Anteiles der jeweiligen 
Gesamtrichtmenge - ohne Berücksichtigung der 
nach dem 1. Mai erworbenen Einzelrichtmengen 
- jedes Jahr an läßlich der Mitteilung der Einzel-

richtmengen 'durch die Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetriebe an 

1. landwirtschaftliche Betriebe, auf denen 
Milchkühe gehalten werden, denen keine Ein­
zelrichtmenge zusteht und die in den letzten 
fünf Jahren vor der AntragsteIlung selbständig 
und getrennt von anderen landwirtschaftli­
chen Betrieben bewirtschaftet worden sind, 

2. milcherzeugende Betriebe, deren Wirtschafts­
g~bäude im Zuge eines Zusammenlegungsver­
fahrens oder Verfahrens nach einem landwirt­
schaftlichen Siedlungsgesetz aus wirtschaft­
lich ungünstiger Orts- oder Hoflage verlegt 
worden sind, .. 

durch Bescheid zuerkennen. Die zuzuerkennende 
Einzelrichtmenge darf höchstens 40 000 kg, höch­
stens jedoch das Ausmaß der gemäß § 73 Abs. 4 Z 4 
zu berechnenden Futterbasis, und bei landwirt­
schaftlichen Betrieben, deren Wirtschaftsgebäude 
gemäß Z 2 verlegt wurden oder von denen im 
Basiszeitraum infolge eines Elementarereignisses 
keine Milch geliefert wurde (§ 73 Abs. 3 Z 2), 
höchstens das Ausmaß der vor diesem Ereignis dem 
Betrieb zugestandenen Einzelrichtmenge, höch­
stens jedoch das Ausmaß der gemäß § 73 Abs. 4 Z 4 
zu berechnenden Futterbasis betragen. Im Bescheid 
des Milchwirtschaftsfonds. ist jener auf dessen 
Erlassung folgende Monatserste festzusetzen, ab 
dem die Einzelrichtmenge dem landwirtschaftli­
chem Betrieb zusteht. Fällt dieser Monatserste 
nicht mit dem Beginn .eines Wirtschaftsjahres 
zusammen, so steht die erlangte Einzelrichtmenge 
für den restlichen Teil des betreffenden Wirt­
schaftsjahres zu einem. aliquoten Teil zu; die 
Berechnung des zusätzlichen Absatzförderungsbei,­
trags hat in einem solchen Fall so zu erfolgen, als 
ob mit der Milchlieferung mit Beginn des betreffen­
den Wirtschaftsjahres begonnen worden wäre. 

(2) Voraussetzung für die Zuerkennung einer 
Einzelrichtmenge ist, daß dies der über den Betrieb 
Verfügungsberechtigte schriftlich beim, Milchwirt­
schaftsfonds bis 30. September . im Wege des 
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
triebes unter Verwendung von vom Milchwirt­
schaftsfonds aufzulegenden Formblättern bean-' 
tragt. Reicht die zur Verteilung zur Verfügung ste­
hende Menge für die beantragte Zuerkennung von 
Einzelrichtmengen nicht aus, so sind die Einzel­
richtmengen an die Betriebe in der Reihenfolge der 
beim Milchwirtschaftsfonds eingelangten Anträge 
bis zum Erreichen des gemäß Abs. 1 erster Satz ver­
fügbaren Gesamtausmaßes zuzuerkennen. 

(3) Betriebe, deren Verfügungsberechtigter, des­
sen Ehegatte, minderjährige Kinder und Wahlkin­
der sowie am selben Hof lebende großjährige Kin­
der und Wahlkinder über einen anderen Betrieb 
mit einer Einzelrichtmenge verfügungsberechtigt 
sind, sind von der Erlangung einer weiteren Einzel­
richtmenge ausgeschlossen." 
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7. §77 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Ergeben sich im Laufe eines Wirtschaftsjah­
res erhebliche Änderungen des Finanzierungserfor­
dernisse oder der zur Bedeckung des Finanzie­
rungserfordernisses vorgesehenen Mittel, so sind 
die Absatzförderungsbeiträge zum nächstfolgenden 
Monatsersten entsprechend zu ändern, wobei die 
letzte Änderung innerhalb eines Wirtschaftsjahres 
spätestens zum 1. April stattfindlln kann. Abs. 2 
und 4 gelten sinngemäß." 

8. Im §.87 Abs.2 ist in Z 9 anstelle des letzten 
Wortes "oder" ein Beistrich zu setzen, in Z 10 
anstelle des Punktes das Wort "oder" einzufügen 
und folgende Z 11 anzufügen: 

,,11. wer durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben bewirkt, daß ihm durch Bescheid 
eine Einzelrichtmenge zuerkannt wird 
(§ 75)." 

9. Im § 89 Abs. 1 tritt an die Stelle des Betrages 
von 100000 S der Betrag von 200 000 S. 

Artikel III 

(1) Eine Milchlieferverzichtsprämie ist unter fol­
genden Voraussetzungen zu gewähren: 

1. Verfügungsberechtigte über milcherzeugende 
Betriebe haben beim Milchwirtschaftsfonds an 
dessen Sitz in Wien schriftlich unter VerWen-

. dung des in der Anlage angeschlossenen, 
einen Bestandteil dieses Bundesgesetzes bil­
denden Formulars die Zuerkennung einer 
Milchlieferverzichtsprämie zu beantragen. 
Der Antrag muß bis spätestens 31. Oktober 
1985 beim Milchwirtschaftsfonds eingelangt 
sein. Wenn auf Grund der eingelangten 
Anträge zu erwarten ist, daß die gemäß Z 5 
für die Zuerkennung der Milchlieferverzichts­
prämie maßgebliche Bemessungsgrundlage 
insgesamt 100 000 Tonnen nicht erreichen 
wird, so ist der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft hievon vom Geschäftsführer 
des Milchwirtschaftsfond~ bis spätestens 
.10. Oktober 1985 zu informier.en. In diesem 
Fall kann der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft die Antragsfrist durch Verord­
nung verlängern. 

2. Ist der Verfügungsberechtigte nicht Alleinei­
gentümer des milcherzeugenden_Betriebes, ist 
der Antrag von allen Eigentümern des milch­
erzeugenden Betriebes zu unterfertigen. 

3. Besteht die Einzelrichtmenge des Wirtsch~fts­
jahres 1985/86 auch aus Anteilen von Einzel­
richtmengen, die auf Grund von Partner­
schaftsverträgen oder Pachtverträgen gemäß 
§ 73 Abs. 5 übergegangen sind, ist der Antrag 
von allen Vertragspartnern zu unterfertigen. 

4. Im Antrag ist anzugeben, zugunsten welches 
Verfügungsberechtigten (empfangsberechtig~ 

ter Verfügungsberechtigter); an welche Kre­
ditunternehmung und auf welches Konto die 
Milchlieferverzichtsprämie zu überweisen ist. 

5. Die der Zuerkennung der Milchlieferver­
ziehtsprämie zugrunde liegende Bemes­
sungsgrundlage (Abs; 7) darf insgesamt 

·100000 Tonnen nicht übersteigen. 
6. Auf dem Antrag ist vom zuständigen Bearbei­

tungs- und Verarbeitungs betrieb die dem 
milcherzeugenden Betrieb im Wirtschaftsjahr 
1985/86 zustehende Einzelrichtmenge und 
die im Kalenderjahr 1984 im Rahmen der 
Anteile der Einzelrichtmenge angelieferte und 
gemäß § 16 verrechnete Milchliefermenge zu 
bestätigen. Diese Bestätigung istvom zustän­
digen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 
umgehend zu erteilen. -

(2) Der geschäftsführende Ausschuß hat Anträge 
gemäß Abs. 1 in der Reihenfolge ihres Einlangens 
mit Bescheid zu erledigen. Fehlt die Bestätigung 
gemäß Abs. 1 Z 6, so hat der Milchwirtschaftsfonds 
den bei ihm eingereichten Antrag umgehend an den 
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs be­
trieb zur Ergänzung dieser Bestätigung weiterzulei­
ten und nach deren Vorliegen den Antrag unter 
Berücksichtigung seines ursprünglichen Einlangens 

. gemäß Abs: 1 Z 1 zu erledigen. Die Bescheide sind 
auch dem zuständigen Bearbeitungs- und Verarbei­
tUQgsbetrieb zur Kenntnis zu bringen. 

(3) Am vierten auf die Erlassung des Bescheides 
über die Zuerkennung einer Milc\:llieferverzichts­
prämie folgenden Monatsersten erlöschen die. auf 
das noch nicht abgelaufene Wirtschaftsjahr entfal­
lenden Anteile der Einzelrichtmenge des durch 
Milchlieferverzicht gebundenen Betriebes; die 
jeweilige Einzelrichtmenge (Wahrungsmenge) 
erlischt mit Beginn des darauffolgenden Wirt­
schaftsjahres. 

( 4) Die Erzeugung von Milch und Erzeugnisse 
aus Milch durch den durch Milchlieferverzicht 
gebundenen Betrieb - ausgenommen die Erzeu­
gung und Verwendung von Milch für die Aufzucht 
von Kälbern in diesem Betrieb - sowie die Abgabe 
von Milch und Erzeugnissen aus Milch sowohl an 
den zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieb als auch an andere als den zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb sind ab 
dem vierten auf die Erlassung des Bescheides über 
die Zuerkennung einer Milchlieferverzichtsprämie 
folgenden Monatsersten für einen Zeitraum von 
zehn Jahren einzustellen (Milchlieferverzichtszeit­
raum). Diese Verpflichtung gilt für alle während 
des Milchlieferverzichtszeitraumes über den durch 
Milchlieferverzicht gebundenen Betrieb Verfü­
gungsberechtigten. 

(5) Einzelrichtmengen können während des 
Milchlieferverzichtszeitraumes weder durch Part­
nerschaftsvertrag noch durch Pachtveruag gemäß 
§ 73 Abs. 5, noch durch eine aus. sonstigem Grund 
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erfolgende übertragung von Futterflächen auf 
einen durch Richtmengenverzicht gebundenen 
Betrieb übertragen werden; diesbezügliche Verein­
barungen sind unwirksam. Mit Beginn des Milch­
lieferverzichtszeitraumes werden gemäß § 16 
getroffene Vereinbarungen ungültig und erlöschen 
gemäß § 16 erteilte Bewilligungen, soweit sie 
Milcherzeuger eines durch Milchlieferverzicht 
gebundenen Betriebes betreffen. Während des 
Milchlieferverzichtszeitraumes kann mit Milcher­
zeugern von durch Milchlieferverzicht gebundenen 
.Betrieben weder eine Vereinbarung gemäß § 16 
abgeschlossen noch kann diesen eine. Bewilligung 
gemäß § 16 erteilt werden. Ab der AntragsteIlung 
gemäß Abs. 1 Z 1 bis zur Erlassung eines Beschei­
des über den jeweiligen Antrag sowie bei Zuerken­
nüng einer Milchlieferverzichtsprämie ab Erlassung 
des entsprechenden Bescheides bis zum Ende des 
Milchlieferverzichtszeitraumes kann dem durch 
Milchlieferverzicht gebundenen Betrieb keine Ein­
zelrichtmenge durch Bescheid (§ 75) zuerkannt 
werden. 

(6) Die Milchlieferverzichtsprämie ist während 
des Milchlieferverzichtszeitraumes in zehn gleichen 
Teilbeträgen an den gemäß Abs. 1 Z 4 bekanntge­
gebenen Verfügungsberechtigten durch den Milch­
wirtschaftsfonds nach Maßgabe der diesem vom 
Bund zur Verfügung gestellten Mittel zu leisten, 
wobei jährlich ein Teilbetrag bis spätestens 30. Juni 
zu überweisen ist. Verliert der gemäß Abs. 1 Z 4 
namhaft gemachte empfangsberechtigte Verfü­
gungsberechtigte das Verfügungsrecht über den 
durch Milchlieferverzicht gebundenen Betrieb, so 
hat dessen Rechtsnachfolger nur dann Anspruch 
auf überweisung der restlichen Teilbeträge der 
Milchlieferverzichtsprämie, wenn er dies schriftlich 
beantragt und der vollständig ausgefüllte Antrag 
samt allen erforderlichen Nachweisen und Bestäti­
gungen bis spätestens 31. März beim Milchwirt­
schaftsfonds eingelangt ist. Dieser Antrag hat zu 
enthalten~ 

1. Name und Anschrift der Kreditunternehmung 
sowie die Kontonummer, auf die die weiteren 
Teilbeträge überwiesen werden sollen, 

2. den Nachweis des übergangs des Verfü­
gungsrechtes vom bisher empfangsberechtig­
ten Verfügungsberechtigten (Abs. 1 Z~) auf 

. den antragstellenden Rechtsnachfolger und, 
sofern dieser Übergang durch ein Rechtsge­
schäft unter Lebenden bewirkt wurde, die 
schriftliche Zustimmung des bisher empfangs­
berechtigten Verfügungsberechtigten zur 
überweisung der restlichen Teilbeträge der 
Milchlieferverzichtsprämie an den antragstel-
lenden Rechtsnachfolger, . 

3. eine Bestätigung der zuständigen Landwirt­
schaftskammer, daß der durch Milchlieferver­
zieht gebundene Betrieb vom antragstellenden 
Rechtsnachfolger als landwirtschaftlicher 
Betrieb weitergeführt wird. 

. Wird dieser Antrag nicht oder nicht rechtzeitig 
oder unvollständig gestellt, wird die Milchlieferver­
zichtsprätnie . mit schuldbefreiender Wirkung an 
den bisherigen empfangsberechtigten Verfügungs­
berechtigten überwiesen. Sind mehrere Personen 
Rechtsnachfolger, steht diesen der Anspruch zur 
ungeteilten Hand zu. . 

(7) Bemessungsgrundlage für die Festsetzung der 
Höhe der jährlichen Teilbeträge der Milchlieferver­
zichtsprämie ist die im Kalenderjahr 1984 im Rah­
men der Anteile 'der Einzelrichtmengen angelieferte 
und gemäß § 16 verrechnete Milchliefermenge, 
höchstens jedoch die im Wirtschaftsjahr 1985/86 
dem durch Milchlieferverzicht gebundenen Betrieb 
iustehende Einzelrichtmenge. Die Höhe der Teil­
beträge beträgt 

1. für die ersten 20 000 kg 
der Bemessungsgrundlage . " ... 1,20 S je kg, 

2. für weitere 20 000 kg 
der Bemessungsgrundlage ...... 0,80 S je kg, 

3. für jedes weitere kg 
derBerriessungsgrundlage ...... 0,50 S je kg. 

Die Milchlieferverzichtsprämie ist kein Entgelt im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1972. 

(8) Die Leistung weiterer Teilbeträge ist einzu­
stellen und bereits geleistete Teilbeträge sind samt 
Zinsen in Höhe von 3 vH über dem jeweiligen 
Zinsfuß für Eskontierungen der Oesterreichischen 
Nationalbank pro Jahr vom Tag der überweisung 
an zurückzufordern, wenn . 

1. entgegen Abs. 4 von einem durch Milchliefer­
verzicht gebundenen Betrieb Milch oder 
Erzeugnisse aus Milch erzeugt oder abgege­
ben werden oder 

2. durch unrichtige oder unvollständige Anga­
ben bewirkt wird, daß die Milchlieferver­
ziehtsprämie zuerk~nnt oder in zu hohem 
Ausmaß zuerkannt wird, 

Milcherzeuger, Verfügungsberechtigte gemäß 
Abs. 1 Z 4 und Abs. 6 haften für den zurückgefor­
derten Betrag als Gesal!ltschuldner. 

(9) Eine Verwaltungs übertretung begeht, wer 
durch unrichtige oder unvollständige Angaben 
bewirkt, daß die Milchlieferverzichtsprämie zuer­
kannt oder in zu hohem Ausmaß zuerkannt wird. 
Die Verwaltungsübertretung ist von der Bezirks­
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 10 000 S, 
im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 
drei Wochen zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
Die Verjährungsfrist im Sin~e des § 31 Abs. 2 VStG 
1950 beträgt ein Jahr. 

(10) Der Milchwirtschaftsfonds hat die Einhal­
tung der sich aus den Abs. 1 bis 8 ergebenden Ver­
pflichtungen zu kontrollieren. Vom Milchwirt­
schaftsfonds mit der überwachung der Einhaltung 
dieser Verpflichtungen beauftragten oder.ersuchten 
Organen ist 

1. der Zutritt zu allen Wirtschaftsräumen und 
Betriebsflächen des durch Milchlieferverzicht 
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gebundenen Betriebes zu gestatten, die der 
Erzeugung, Lagerung un'd sonstigen Aufbe­
wahrung von Milch und Erzeugnissen aus 
Milch dienen oder dienen können, 

2. Auskunft über einschlägige Betriebsvorgänge 
zu geben und 

3. sind auf Verlangen Bücher, Aufzeichnungen 
und sonstige maßgebliche Unterlagen, die 
Informationen über die Erzeugung, Lage­
rung, sonstige Aufbewahru-llg, Verwendung 
und allfällige Abgabe von -Milch und Erzeug­
nissen aus Milch an Dritte über einen durch 
Milchlieferverzicht gebundenen Betrieb ent­
halten oder enthalten können, vorzulegen und 
ist in diese Einsicht zu gewähren. 

(11) Wer einer Verpflichtung gemäß Abs.l0 
nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertre­
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu 5 000 S, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen 
zu bestrafen. 

(12) Die gemäß § 73 Abs. 4 jeweils mit Wirkung 
vom 1. Juli zur Verteilung zur Verfügung stehen­
denMengen werden erst dann- verteilt, wenn und 
insoweit ihre Summe insgesamt die Summe der 
durc~ Zuerkennung der Milchlieferverzichtsprämie 
zum Erlöschen Igebrachten Einzelrichtmengen 
Übersteigt. ' 

(13) Die §§ 65, 83, 84 und 86 gelten sinngemäß. 

(14) Tritt das Marktordnungsgesetz ohne Ver­
längerung seiner Geltungsdauer vor dem 1. Juli 
1996 außer Kraft, treten gleichzeitig die Abs. 1 bis' 
13 außer Kraft. 

/. 

Artikel IV 

(1) Der Milchwirtschaftsfonds ist berechtigt, für 
Mitglieder (Ersatzmitglieder), die in Regionalkom­
missionen vor dem Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes zur Vorbereitung von Entscheidungen über 
Anträge gemäß § 73 Abs. 4 mitgewirkt haben, eine 
pauschale Abgeltung gemäß § 55 Abs. 6 in der Fas­
sung dieses Bundesgesetzes zu gewähren. 

(2) § 75 in der Fassung vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes ist auf landwirtschaftliche 
Betriebe, die die darin genannten Voraussetzungen 
- mit Ausnahme des Erwerbs einer neuen Einzel­
richtmenge - erfüllen und mit der Milchlieferung 
vor dem 1. Juli 1985 begonnen haben, weiter anzu­
wenden. Auf landwirtschaftliche Betriebe, deren 
Einzelrichtmenge jeweils :im 1. Juli der Jahre 1983 
bis 1985 erloschen ist, und von denen die Lieferung 
von Milch und Erzeugnissen aus Milch vor dem 
1. Juli 1988 wiederaufgenommen wird, ist § 75 in 0 

der Fassung vor dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden~ daß diese 
Betriebe abweichend von § 75 Abs. 3 erster Satz in 
der Fassung vor dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes eine Einzelrichtmenge von höchstens 
40 000 kg erlangen. 

Artikel V 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des 
Art. 11 Z 8 und, 9 sowie des Art. III Abs. 9 und 11 
mit 1. Juli 1985 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind 

1. hinsichtlich des Art. I die Bundesregierung 
und 

2. hinsichtlich des Art. 11 bis V - soweit darin 
nicht anderes bestimmt ist - der Bundesmini­
ster für Land~ und Forstwirtschaft betraut. 
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DVR: 0000213 

Eingangsstempel des Milchwinschaftsfonds 

Laufende Nummer des 
eingelangten Antrages: 

Zuständiger Bearbeitungs­
und V erarbeitungsbe~rieb: 

Betriebsnummer : 

an den Milchwirtschaftsfonds 
Wipplingerstraße 30 
1013 Wien 

ANTRAG 

Anlage zu Art. III 

Der Antrag muß bis 

spätestens 31. Oktober 1985 
beim Milchwirtschaftsfonds 

. eingelangt sein. 

Gebührenfrei gemäß § 65 des Marktord­
nungsgesetzes 1985 in Verbindung mit 
Art. III Abs. 13 der Marktordnungsge­
setz-Novelle 1985 

auf Zuerkennung einer Milchlieferverzichtsprämie gemäß Art. III der Marktordnungsgesetz-Novelle 1985 

1. Anschrift des milcherzeugenden Betriebes: 

Anschrift: 

Hofname: 

Postleitzahl, Ort: 

Betriebsstandort des milcherzeugenden Betriebes: 

Lieferanten-Nummer des milcherzeugenden ~etriebes: 

2. Name des Verftigungsberechtigten über den milcherzeugenden Betrieb zum Zeitpunkt der 
Antragstellung : 

Zuname: 

Vorname: 

Geburtsjahr: 

3. Name und Anschrift des Eigentümers (der Eigentümer) des milcherzeugenden Betriebes zum 
Zeitpunkt der Antragstellung (nur auszufüllen, wenn abweichend vom Punkt 1 und 2): 

a) Zuname: 

Vorname: 

Geburtsj ahr: 
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Anschrift: 

Hofname: 

Postleitzahl, Ort: 

b) Zuname: 

Vorname: 

Geburtsjahr: 

Anschrift: 

Hofname: 

Postleitzahl, Ort: 

c) Zuname: 

Vorname: 

Geburtsjahr: 

Anschrift: 

Hofname: 

Postleitzahl, Ort: 

Ich bestätige (Wir bestätigen), daß in dem in Z 1 genannten milcherzeugenden Betrieb bis zum Zeitpunkt 
der AntragsteIlung regelmäßig Milch und (oder) Erzeugnisse aus Milch erzeugt und an den zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb geliefert oder im Wege des Ab-Hof-Verkaufes (§ 16 MOG) an 
sonstige Dritte abgegeben wurden. 

4. a) Anteilige Einzelrichtmenge des milcherzeugenden Betriebes im Kalen-
derj ahr 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,---,-..... 1 ---L---'---'---JL-..J 

b) Anlieferung an den zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb (Molkerei/Käserei) und gemäß § 16 MOG verrechnete Menge 
(Ab-Hof-Verkauf) im Kalenderjahr 1984 ........................ . 

c) Einzelrichtmenge des milcherzeugenden Betriebes im Wirtschaftsjahr 
1985/86 .......................... -.......................... . 

kg Milch 

kg Milch 

1 1 

kg Milch 

d) In dieser Einzelrichtmenge sind Richtmengenanteile aus Partnerschaft oder Verpachtung 
gemäß § 73 Abs. 5 MOG enthalten: 

Name und Anschrift der Partner oder Verpächter: 

aa) Zuname: 

Vorname: 

Geburtsjahr: 

Anschrift: 

Hofname: 

Postleitzahl, Ort: 

bb) Zuname: 

Vorname: 

Geburtsjahr: 

Anschrift: 

Hofname: 

Postleitzahl, Ort: 
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5. Die Milchlieferverzichtsprämie soll im Falle einer Zuerkennung auf das Konto 

Kontonummer Bankleitzahl 

Geldinstitut 

Ort 

Kontoinhaber 

überwiesen werden. Sofern die vorgenannte Person ihr Verfügungsrecht über den durch Milchlie­
ferverzicht gebundenen Betrieb verliert, hat ihr Rechtsnachfolger nur dann Anspruch auf Über­
weisung der restlichen Teilbeträge der Milchlieferverzichtsprämie, wenn der Rechtsnachfolger 
dies schriftlich beantragt und der vollständig ausgefüllte Antrag samt allen erforderlichen Nach­
weisen und Bestätigungen bis spätestens 31. März beim Milchwirtschaftsfonds eingelangt ist. Die­
ser Antrag hat zu enthalten: 

5.1. Name und Anschrift der Kreditunternehmung sowie die Kontonummer, auf die die weiteren Teil-. 
beträge überwiesen werden sollen, 

5,2. den Nachweis des Übergangs des Verfügungsrechtes vom bisher empfangsberechtigten Verfü­
gungsberechtigten (Abs. 1 Z 4) auf den antragstellenden Rechtsnachfolger und, sofern dieser 
Übergang durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden bewirkt wurde, die schriftliche Zustimmung 
des bisher empfangsberechtigten Verfügungsberechtigten zur Überweisung der restlichen Teilbe­
träge der Milchlieferverzichtsprämie an den antragstellenden Rechtsnachfolger, 

5.3. eine Bestätigung der zuständigen Landwirtschaftskammer, daß der durch Milchlieferverzicht 
gebundene Betrieb vom antragstellenden RechtSnachfolger als landwirtschaftlicher Betrieb- weiter­
geführt wird. 

Wird dieser Antrag nicht oder nicht rechtzeitig oder unvollständig gestellt, wird die Milchlieferverzichts­
prämie mit schuldbefreiender Wirkung an den bisherigen empfangsberechtigten Verfügungsberechtigten 

. überwiesen. Sind mehrere Personen Rechtsnachfolger, steht diesen der Anspruch zur ungeteilten Hand zu. 

6. Mir (Uns) ist bewußt, daß mit dem vierten auf die Erlassung des Bescheides über die Zuerken­
nung einer Milchlieferverzichtsprämie folgenden Monatsersten die auf das noch nicht abgelau­
fene Wirtschaftsjahr entfallenden Anteile der Einzelrichtmenge meines (unseres) durch Milchlie­
ferverzicht gebundenen Betriebes erlöschen und die Einzelrichtmenge mit Beginn' des darauffol­
genden Wirtschaftsjahres erlischt. Diese Rechtsfolge tritt unabhängig VOh einer allfälligen Rück" 
forderung gemäß Art. III Abs. 8 oder eine; Bestrafung gemäß Art. III Abs. 9 der Marktordnungs­
gesetz-Novelle 1985 ein. 

/ . 

7. Ich verpflichte mich (Wir verpflichten uns), ab dem vierten auf die Erlassung des Bescheides über 
die Zuerkennung einer Milchlieferverzichtsprämie folgenden Monatsersten die Erzeugung von 
Milch und Erzeugnisse aus Milch - ausgenommen die Erzeugung' und Verwendung von Milch 
für die Aufzucht von Kälbern im durch Milchlieferverzicht gebundenen Betrieb - sowie die 
Abgabe von Milch und Erzeugnissen aus Milch sowohl an den zuständigen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungs betrieb als auch an andere als den zuständigen ßearbeitungs- und Verarbeitungs be­
trieb (= insbesondere Ab-Hof-Verkauf) fUr einen Zeitraum von zehn Jahren einzustellen (Milch­
lieferverzichtszeitraum). Diese Verpflichtung gilt für alle während des Milchlieferverzichtszeit­
raumes über den durch Milchlieferverzicht gebundenen Betrieb Verfügungsberechtigten. 

8.' Mir (Uns) ist bekannt, daß Einzelrichtmengen während des Milchlieferverzichtszeitraumes weder 
durch Partnerschaftsvertrag noch durch Pachtvertrag gemäß § 73 Abs. 5 MOG, noch durch eine 
aus sonstigem Grund erfolgende Übertragung von Futterflächen auf den durch Richtmengenver­
zieht gebundenen Betrieb übertragen werden können. Diesbezügliche Vereinbarungen sind 
unwirksam. Mit ßeginn des Milchlieferverzichtszeitraumes werden gemäß § 16 getroffene Verein­
barungen ungültig und erlöschen gemäß § 16 erteilte Bewilligungen für den Ab-Hof-Verkauf, 
soweit sie Milcherzeuger eines durch Milchlieferverzicht gebundenen Betriebes betreffen. Wäh­
rend. des Milchlieferverzichtszeitraumes kann mit Milcherzeugern von durch Milchlieferverzicht 
gebundenen Betrieben weder eine Vereinbarung gemäß § 16 abgeschlossen noch kann diesen eine 
Bewilligung gemäß §16 für den Ab-Hof-Verkauf erteilt werden. Ab der AntragsteIlung gemäß 
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Abs. 1 Z 1 bis zur Erlassung eines Bescheides über den jeweiligen Antrag sowie bei Zuerkennung 
einer Milchlieferverzichtsprämie ab Erlassungdes entsprechenden Bescheides bis zum Ende des 
Milchlieferverzichtszeitraumes kann dem durch Milchlieferverzicht gebundenen Betrieb keine 
Einzelrichtmenge durch Bescheid (§ 75) zuerkannt werden. 

9. Im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die in Z 7 genannte Verpflichtung bin ich (sind wir) ver­
pflichtet, die bereits an mich (an uns) geleisteten Teilbeträge samt Zinsen in Höhe von 3 vH über 
dem jeweiligen Zinsfuß für Eskontierungen der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr vom 
Tag der Überweisung an zurückzuzahlen. 

10. Mir (Uns) ist bekannt, daß den mit der Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen über die 
Milchlieferverzichtsprämie beauftragten oder ersuchten Organen Zutritt zu allen Wirtschaftsräu­
men u'nd Betriebsflächen des durch Milchlieferverzicht gebundenen Betriebes zu gestatten ist, die 
der Erzeugung, Lagerung und sonstigen Aufbewahrung von Milch und Erzeugnissen aus Milch 
dienen oder dienen können. Weiters ist diesen Organen Auskunft über einschlägige Betriebsvor­
gänge zu geben. Auf Verlangen sind ihnen Bücher, Aufzeichnungen und sonstige maßgebliche 
Unterlagen, die Informationen über die Erzeugung, Lagerung, sonstige Aufbewahrung, Verwen­
dung und anfällige Abgaben von Milch und Erzeugnissen aus Milch an Dritte über einen durch 
Milchlieferverzicht gebundenen Betrieb enthalten oder enthalten können, vorzulegen und es ist 
ihnen Einsicht in diese zu gewähren. 

11. Ich erkläre (Wir erklären), alle Angaben vollständig und richtig gemacht zu haben. Mir (Uns) ist 
bekannt, daß unrichtige oder unvollständige Angaben zu einer Rückforderung der bereits gelei­
steten Teilbeträge sa!llt Zinsen (siehe Z 9) führen und dies darüber hinaus strafbar ist. 

(On) (Datum) 
1. Unterschrift des Verfügungsberechtigten gemäß 

Z 2: 

2. Unterschriften aller Eigentümer gemäß Z 3: 

3. Unterschriften aller Panner und Verpächtergemäß 
Z 41it. d: 

BESTÄTIGUNG 
des zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebes : 

Der zuständige Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb bestätigt die Richtig­
keit und Vollständigkeit der Angaben zu den Ziffern 1, 2 und 4 lit. abis c des 
vorstehenden Antrages. 

Allfällige sonstige Hinweise: 

(On) (Datum) 
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